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Wien ,amFreitag ,den11 .Juni1926 .ZweiteAusgabe,

WIENERGEMEINDERAT
als

Landtag .
Sitzungvom11 .Junå1926.

PräsidentDr .DannebergeröffnetumfünfUhrdieSitzung.
St .R .RichterberichtetüberdieGesetzesvorlagebetreffend

dieVorführungvonLichtbildern(WienerKinogesetz).Eswirdindieerste
LesungdesGesetzeseingegangen,dasdieFragederLichebildervorführung
inWienlösensoll .DieKonzessionbeziehtsichaufdieöffentlicheVorc
führungvonLaufbildern(Fiymen)mittelsKinematographenebensowieauf
dieVorführungvonStehe(Glas)bildernimRahmeneinesErwerbsunter¬
nehmens.DieKonzessionensindzeitlichbeschränkt,aufanderePersonenwer
derunterlebendennochdurchErbgangübertragbarundnichtpfändbarund
werdennur für eine bestimmteBetriebsstätte verliehen .DieVerleihungsbe¬

hördeist derWienerMagistrat.ImBetriebdürfennurbehördlichzugelasse¬
neApparateverwendetwerden.DerBetriebeinesKinematograpehntheaters
musslängstensinnerhalbdreierMonatenachVerleihungderBewilligung
aufgenommenunddasfimLaufeeinesJahresnichtlängeralsdreissigTage
unterbrochenwerden.Diesist zumSchutzederAngestelltennotwendig.Eine
Fristverlängerungkannbei AdaptierungengewährtwerdenS h setztfest ,
dassdieKonzessionenpersönlichauszuübensind .DieAusübungdurcheinen
GeschäftsführersowiedieVerpachtungistnurmitGenehmigungdesMagistra¬
teserlaubt,dieVerpachtungdarfnurinbesonderswichtigenGründengeneh
migtwerden ,jedeUnterverpachtungist ausgeschlossen.§ 5 regeltdieVor¬
bildungdesKinoaperateurs ,setzt fest ,dasser grossjährigsein und
einePrüfungvoreinervomBürgermeisteralsLandeshauptmannbestellten
Kommissionabgelegthabenmuss.DieLehrzeitbestehtineinerdreihunderttäg
genVerwendungbei der Bedienungeines Kinematographenaparates.Unterbich“
einbefugterOperatenrseineTätigkeitdurchmehralszweiJahresomuss
er neuerlicheineLehrzeitvondreissigTagenunddieWiederholungderOpe
rateursprüfungnachweisenkönnen.Nach§6dürfenalssonstigeAgestellte
in KinematographhntheaternnurPersonenverwendetwerden ,die dassiebzehne
te Lebensjahrvollendethaben.Der§7überdieVorführungderLaufbilder
vorderBehördehatnachderAufhebungderZensurnichtmehrpraktische
Bedeutung,DasJugendverbotist obligatorischbis zumvollendetemsechzehne
tenLebensjahr,BestimmteFilmekönnenjedochjugendlichenuntersechzehn
Jahrengezeigtwerden,wennsiehderBeiratdafürausgesprochenhat .
Vorführungen,dienachneunUhrabendsschliessen ,dürfenvonAugendlichen
untersechzehnJahrennicht besuchtwerden .Fürdie VorführungvonLaufbil¬
dern ,die für Jugendlichezugelassenwurden ,sindfür diemitLegitimationen
ausgestattetenMitgliederdesBeiratesundVertreterdesMagistrateszwei
SitzplätzeimZuschauerraumfreizuhalten .Ankündigungen,die durchverfäng
licheTitelmitsittenwidrigerSchaulustspekulieren,sindverboten.§10

„Geld .regeltdie ZurücknahmederKonzession,§ 11dieStrafen(VerwarneinemMonaEntstrafen bis sechshundertSchilling ,Ar,eststrafen biszu

ziehungderKonzession.§12umfasstdieBau-,feuer-undsicherheitspoli¬
zeilichenVorschriften .DiebisherverliehenenLizenzenbehaltenihreGil

tigkeitnochbis30 .September1926 .Vom1 .Oktober1926andürfenLichtbil¬diesesdernuraufGrundeinernach§1 GesetzesverliehenenKonzessionöffent
lichvorgeführtwerden.DieausgestelltenVorführungeberechtigungenfürOpe-¬
rateurebehaltenbis30 .September1926ihreGiltigkeit .DieDurchführungsvo
schriftenzudiesemGesetzerlässt der WienerStadtsenatalsLandesregie
rung,derauchdieSperrstundefestsetzt.

DiesesGesetztrittamTageseinerKundmachungimLandesge¬
setzblattefürWieninKraft .MitdemselbenZeitpunktetretenfürWiendie
MinisterialverordnungenausdenJahren 1912und1916ausserWirksam¬

keite

StB.Kunschak(chr.soz. )bemängeltdenPassusimMotivenbericht
zumSinogesetzentwurf,woes heisst ,dasszurEplassungeinessolchenGesetkompetent
zes seit 1 .Oktober1925die Landtagesind ,weil das Theater -undKinoe
wesennachArtikel15desBundesverfassungsgesetzesderGesetzgebungund
VollziehungnachinihreKompetenzfällt .DiesehieraufgestellteBehaupe
tungsei sehrzweifelhaft .EsheisstdortvoneinemVerbleibenin derKom
petenzderLänder,wennnichtausdrücklichdieKompetenzdemBundoderder
Bundesregierungvorbehaltenist .Nunkannaber nicht in der Kompetensdes

Landesverbleiben,wasnieinderKompetenzdesLandesgewesenist .§15des
UebergangsgesetzesgibteineKlärungdazu,wasLandeskompetenzverbleibe
Uebergangsgesetzesgibt eine Erklärung ,wasimLandeskompetenzverbleibt ,

wennauchnichtausdrücklichdarüberverfügtwordenist .Nach§ 10derVer
fassungwirdbestimmt,dassdieBundespolizeiihreGeschäfteauchweiter¬
hinalsBundesgeschäftezuführenhat .SomitwürdejedeEntscheidunginder
FragedesKinowesensindieKompetenzdesBundesfallen .Rednererklärt
dasser juristisch nicht genugvorgebildetsei undnurals Laiedazuspre¬

Ihm
che .ist bekanntgeworden ,dassder Bundeskanzlerseinerzeit ,als ervon
denAbsichtenderWienerLandesregierunghörte ,einSchweibenandiesege¬
richtet habe ,näheresjedochdarüberhabeRednernichterfahrenkönnen ,da
derBundeskanzlerbekanntlichin GenfweiltundseineBeamtennichtinder
Lagewaren,darüberAuskunftzugeben.

Ich bin der Meinung ,dass die Regelungdes Kinowesensdringend

notwendigist .VondiesemStandpunktauskanndasGesetzwärmstensbegrüsst
werden .Mankannheutenicht mehrvoneinemKinowesen ,sondernmussvonei
nemEinounwesenreden .Ich will also keineswegsversuchender WienerLandes
regierungausdieserRegelungeinenVorwurfzumachen .Ich anerkennedieBe¬
strebungenderLandesregierunghiereinigermassenOrnnungherbeizuführen,
soweit die sim Rahmender Landesgesetzgebung möglich ist .Aber mansollte

sich nicht einem Kompetenzkonfliktund eventuell einer AufhebungdesGe

setzesdurchdenVerfassungsgerichtshofaussetzen .DieLandesregierunghät
te sichvorhermitdenzuständigenStellenberatenkönnen.SchomimStadt¬
senatwurdedonderMinderheitverlangt,dassderGesetzentwurfzurückge
stellt wirdunddass mandenStandpunktder Regierungkennenlernensoll .
Ichstelle aufGrundderGeschäftsordnungden Antrag,dasGesetzvon
der Tagesordnungabzusetzen .

PräsidentDr .Dannebergerklärt ,dass auf GrundderGeschäftsordn
nung ein solcher Antrag bei Beginn der Sitzung gestellt werdenmuss .

St .R .KunschakziehtseinenAntragzurückundbeantragtden
Gegenstandzuvertagen.

DerAngragwirdgenügendunterstütztundinVerhandlunggezogen.
LandeshauptmannSeitz :



DieRededesBürgermeisterfolgt!
. R.Dr.Plaschkes:AufdieDoktorfragewillichmichnichtein¬

lassen ,mussabererklären ,dassdieganzausgezeichnetenAusführungendes
LandeshauptmannesdenSachverhaltklargestellthaben.IchbinderAufassung
dassdie KompetenzdesLandtageszur SchaffungdiesesGesetzesvollkommen
begründetist .WasdasGesetzselbstanlangt,soist esmirnichtverständ¬
lich ,warumdiezeitlicheBeschränkungderKonzessionaufrechtbleibensoll
Essind dochimGesetzdie Bedingungenfür denEntzugsehr deutlichund
mitRechtausgedrückt.IchmeinedassmanmitRücksichtaufdieseBedin¬
gungen,dieseBeschränkungfallenkönnte.DieswäreauchimInteresseder
Verwaltung gelegen ,die durch die vielen AnsuchenumKonzessionenstark

belastetwerdenwirdIchbeantragedaher ,dassdieBestimmungüberdie
zeitlicheBeschränkungderKonzessionentfallt .Esist fernerdasVerbot
derVerpfändungderKonzessionenvorgesehenundauchabsolutgerechtfer¬
tigt AberauchhiermüsseninderDurchführungsverordnunggewisseEr¬
leichterungengeschaffenwerdensoll schweresUnrechtvermiedenwerden.
EinegrosseBedeutungkommtdenPrüfungskommissionenzuSiekönnenauf
dieBesserungdesKinoshinwirkenDamitwirdmehrgeleistet,alsdurch
Vorträge.MitallerStrengemussdasJugendverbotgehandhabtwerden.Meiner

Meinungnachsollten Jugendlicheüberhauptnicht ins Kinogehen ,dennsie

habennochPhantasie.NurdieMenschen,diekeinePhantasiebesitzen ,müs¬
sensicheinenErsatzimKinoschaffen .WennschonJugendfilmegeschaffen
werden,dannnursolche ,diewieReisefilmeundNaturfilmediePhantasie
derJugendanregenEsmussauchdafürgesorgtwerden,dassderTiteleines
Filmsunverändertbleibt .Tatsacheist ,dassFilmeoftunterverschiedenen
Namenin kurzerZeitamselbenOrtvorgeführtwerden ,dieLeuteanlocken,
diederMeinungsind ,eshandlesichumeinenneuenFilm .ImEntwurfwird
derKinooperateurin Klammer"Lichtbildwurfmeister"genannt.DiesesWort
isteineGeschmacklosigkeitundichbeantragdiesesWortwegzulassen.

DasZieldiesesGesetzesmussseindieKinokulturzufördern.
DieskannauchdurchdiePressegeschehen,Siehatsichdafürzuinteres¬
sieren ,dassnichtauseinemBedürfnisnachInseratenkitschigeFilmean¬
gepriesenwerden .Ichglaube ,dassdie KritikderFilmenochvielstrenger
seinmüsste ,als die KritikderTheaterstückeweilin dasKinomehrMen¬
schengehen .

St .R .Kunschakerklärt ,dassschondaraufhingewiesenwurde,
dasznachSlo desUebergangsgesetzesdiePolizeibisherihreGeschäfte
als Bundesbehördeals Bundesgeschäftegeführthat .WennsicheineVerän
derungergibt,soistnaturgemässderjenigekompetent,indeseanNamen
dieGeschäftegeführtwordensind.DerHerrBürgermeisterhatgemeint,
dasseinFeilderGeschäftediediePolizeiführt ,übethauptin derLuft
hängt ,weil ånegesetzliche Grundlagenicht besteht .Die Frageist aber
schongeklärt undbrauchthier nicht wiederaufgeworfenwerden .Dieanze

PolizeigewaltgründetsichaufdieVerordnungvon1651 ,diewohlkeine
direkteGesetzeskraftbesitzt ,sichaberaufeinekaiserlicheEntschliessur
auf1850beruft .EinekaiserlicheEntschliessung,dieausderZeitstammt,
woesinOesterreichkeinegesetzgebendeGewaltausserderKronegab .Es
war in der Zeit nach demAuseinandergehen des Kremsierer Reichstages ,in
einemApschnittdesWiederauflebensdesabsolutistischenSystems. Diese
VerordnungwurdenichtausserKraftgesetzt.Siebesitztihregesetzgeberi¬
schereKraftdahernoch .SiestütztsichnämlichtatsächlichaufeinGesetz
DerHerrBürgermeisterirrt ,wenner meint ,dasswirdaswünschen,was

Vorgangwählen.Wiengehthierpräjudizierendvor .DereinzigeAuswegaus
diesemCewissenskonflikt ,dessenwirunsalsgewählteVertreterbewusst
sind,istdieAnrufungdesVerfassungsgerichtshofes .Manmagvielleicht
meinen ,dass dadurcheine Verzögerungherbeigeführt wird .Dererfassungs¬

gerichtshofwirddieeinzigeErklärunghiezugebenkönneneoe(Bürger¬
meisterSEITZ:Erwirdsichhüten! )unddasGesetzaufheben.(Bürgermei
meister SEITZ :Sie werden das Chaos fürchten das dahn entsteht ,weil dann

auchdieZwölferverordnungwankt. )DieZwölferverordnungberuhtaufder
kaiserlichenEngschliessungvon1850ist also gesetzlichfeytverankert
DieseDoktoperagekönntevondenMitgliederndesVerfassungsgerichtshofes
endgiltigentschiedenwerdenundesist bessem ,dassbei einerEntshheddung

beschlossengegendieLandesregierungdasGesetznicht
wird ,alswennderfertigeGesetzentwurfalsverfassungswiddigaufgehobendienevwird ,DaswürdenichtzurHebungdesAnsehensOesterreichs

ImSchlusswortderGeneraldebatteerklärtStadtratRichter,
dassdasLandWiennichtschlechtergestelltsei als einBundeslandetwa
VoraalbergdasseineeigeneKomgetenzin Kinoangelegenheitenbesitzt.
DiesesRechtmussauchdemLandtagderStadtWiengewahrtbleiben .Aufdie
nregungderVorrednereingehenderklärtderReferentdassdieUebergangs¬
bestimmungennichtstets unverändertaufrechterhaltenwerdenwerden.

DerVertagungsantzagdesStadtratesKunschakwirdabgelehnt,
daraufindieSpezialdebatteeingegangen ,inderStadträtinDr .Alma
MotzkeerklartdassdieAnsichtdesProfessorsKelsen ,aufdiesich
Dr .Plaschkesstützt ,auchnureineMeinungdarstelltundsichernicht
diealleinseeligmachendeLehreist .RednerinübtaneinzelnenPunkten
derVorlageKritik,darunteram§1Absatz5 ,woeinEingriffindasErb¬
Familien,e ,Pfandrechtunddamitin dasbürgerlicheRechtüberhaurtvere
übtwird .BeiderAbfassungdesGesetzeseimanüberhauptreinvomwirte
schaftspolitischen Standpunktausgegangen ,das ist einesehreinseitige
Auffassung,dasKinospielt heuteeinegrosseRollealsKultumfaktor,
derEnzwurfdesNationalreates ,derseit Jahrenin Ausarbeitungsteht
schilderteingehendwelchenFinflussdasKinoaufdieweitestenKreiss
derBevölkerungübt .Eswärewohlzubegrüssen,dassdasKinoweseneinervor der Behörde
besondersbestimmtenZensuruntersteht .DieVorführung/alleinbietet

nichtgenügendSchutzvorMissbrauch.Nichtalle Kincbesitzerführen
SchundausniedrigerProfitgierauf ,abereinStaatzudemwirallebes
sonders hinschauen ,hat ein Gesetzgeschaffen ,das Schutzgewährtvordem
Schmutz .DiePlakateundAnkündigungensolltenebenfallsaufihreAuf-¬
machunghinuntersuhtwerdenderEntwurfimNationalratsiehtauch
diesvor .RednerinbegrüsstdasJugendverbot.Siekönnesichjedochnicht
derMeinungdesLandtagsabgeordnetenPlaschkesanschliessen,dassdieses
neueGesetzeineKulturtatsei vielmehrlassees viel zuwünschenübrig
dennwirentfernenunsdadurchimmerweitervondenKulturidealender
NachbarländerunddieBundeshauptstadtWienwirdleiderGotteseineFre
stadtdesKulturverfalies.( BeifallbeiderMinorität).

G .R .Nachtnebel( Soc .dem. )stellt folgendeAhänderungsanträge :

Im§3 ,Absatz3 ,hatesinderdrittenZeilestattdreissigTagezulau
ten :"fünfundvierzigTage".Im§5,Absatz2 ,hatesinderdrittenZeile
statt "innerhalbder letztenzweiJahre "zulauteninnerhalbdesletzten
Jahres".Im§13 ,Absatz2 ,hatesinderletztenZeilestattdreiJahre
zulauten" zewiJahre ".DadurchwirddieFrist ,in derimLaufeeines

dieRegierungwünscht.ImAugenblickwowirindiesemSaalsind,fühlenwir
unsalsVertreterderStadtWienundwärenauchderenInteressen.DieFrage
derKometenzist nichtnureinestritischeFragedesLandesWienallein,
dieanderenKänderkönnenauchnichtsanderestunundmüssendengleicl

JahresderBetriebunterbrochenwerdenkannerhöht;dieLehrzeitzum
ZwedkederKonzentrierungverkürztundbestimmt,dassvonderOperateurs¬
prüfungabgesehenwerdenkannwenneineVerwendungsalsselbstständiger



Dritter Bosen
OperateurinnerhalbderletztenzweiJahrestattwiebisherdreiJahre
nachgewiesenwerdenkann.St.R.RichtererklärtimSchlusswortdasswirnicht
inderLagesindeineZensureinzuführen,weilderVerfassungsgerichts¬
hofesbekanntlichalsmitderBundesverfassunginWiderspruchstehend
erklärthat ,eineZensurauszuüben.DieZensurderPlakatewarbisher
nichtmöglich,wirkännensieauchnichtneueinführen.

DerGesetzesantragwirdhieaufmitdemAbänderungsantrag
desGemeinderatesNachtnebelinersterundzweiterLesunggenehmigt.

NacheinemReferat des GemeinderatesLinderwurdeGemeinde¬
ratDr.LeopoldPlaschkes(jüdischeWahlgemeinschaft)überAntragdes
DisziplinarratesderRechtsanwaltskammerinWienwegenmehrererBe¬
leidigungenimGerichtssaalwährendseinerBerufsausübungausgeliefert.

PräsidentDr .DannebergschliesstumhalbachtUhrdie
Sitzung.

NIENERCEMEINDERAT
Såtzungvom11 .Juni1926.

BürgermeisterSeitzeröffnetumhalbachtUhrdieSitzung.
OhneWortmeldungwerdenfolgendeAnträgegenehmigt:DerAnzragdesBe¬
meinderatesAltaufAnkaufvonGründeninInzersdorfStadtvonRudolf
DrascheNartinbergumdenPauschalpreisvon1,000.000Schilling,dieundAnlagenaufdemHernalserundMeidlingerFriedhof.DieKostenbetra.
AnträgedesGemeinderatesSchützaufAbanderungderVerbauungsbestimgen71.000Schilling.
mungenfürLiegenschaftenimGrundbucheGrinzingundaufFestsetzung

desXXL.BezirkesanderBrünnerstrasseundderAngragdesStadtrates
SiehelaufNeugestaltungdesMarktesNiederhofstrasseinMeidläng.. . IserbeantragtdieHerstellungvoneinigenStrassenbei
städtischenWohnhausbauten.. R.Merbaul(chr.soz.)führtBeschwerdeüberüberdenZustand
derZenta-undAnzengrubergasse ,diemanalsSchotterlagerplätzebenützt.
ZuersthatmandiesenGassendurchFuhrenvonSchotterverlegtunddie
GeschäftsweltvomVerkehrabgesperrt.AberderSchotterwurdenichtzu
AusbesserungdieserbeidenGassenverwendet,sondernwurdenachMariahilf
undFavoritenweggeführtDieStollberg-undVogelsanggassewurdenretküri
lichhergerichtet ,sindaberbereitswiederin einemschauderMaßtenZu¬
stand .DieseArtderStrassenpflegeverursachtdochnurunnötigeKosten.

BürgermeisterSeitzteilt mit ,dassdieserSchotterdringend
fürStrassenherstellungenbeistädtischenWohnhausbautengebrauchtwurde.
DieseArbeitenmussteraschgemachtwerdenundeswardieerforderliche
Schottermengenicht schnellgenugzubekommen .

DerAntragwirdangenommen.
StadtratProfTandlerbeantragtdieHerstellungderStrasse

gestaltet.DieKostenbetragen70000SchillingundwerdenausdenUeber¬
schüssenderFriedhofsverwaltungbedeckt.

GemeinderätinDrMotzko(chr.soz.)erklärt,esseinichtzu
leugnen,dassdieseStrassescheichtist ,AberdasKrematoriumgehörtnichtbungundderKometenzzurDurchführungeinesGesetzesunterscheiden.
zujenenAufgaben,diederGemeindedurchdasReichssanitätsgesetzvorge¬
schriebensind .Wirwendenunsdaherdagegen,dasshier fürdenLuxuseinesbestimmtenExekutivorganenzukommen.
Krematoriumsetwasausgegebenwird .DieBevölkerunghateinRechtzuer¬
fahren ,wasdieserLuxusbetriebkostetDieKostendesKrematoriumsdürfen
nichtdemPflichtbetriebderErdbestattungauggelastetwerden.DasKrema¬
toriumweistfür dasJahr1926densehrbescheidenenUeberschussvon

dieserbescheideneUeberschussrichtigistWirhabennachgewiesendass
die Ausgabenunwarscheinlich niedrig eingesetzt wurden .Ich verweisenur

daraur,dassfürBrennstorfnur16900Schin

undgesagtwurdedassfürdieVerbrennungeinerLeiche150Kilogramm
KoksnotwendigsindBei1800LeichenbetragendieKostenfürdenKoksmehrals34000SchillingAuchdiesozialenLastensindgeringer,dieGrund
steuerundGebäudesteuerwerdenüberhauptnichteingehoben.Heutehörenwir
dassderFriedhofsbetriebeinenUeberschussvonlll .o0oSchillinghatte.
DasmussmandochschonimDezembergewussthabenumbeiderBeratungdes
VoranschlagesfürdasJahr1926dieFriedhofsgebührenentsprechendzuer¬
mässigen. Rednerinbeantragt,dassinAnbetrachtdesUeberschussesvon
14l.000SchillingderMagistratbeauftragtwirdeineVorlagebetreffenddieHerabsetzungderBeerdigungs=undGrabstellgebührenehestensdemGe¬
meinderatvorzulegenStadtratProfTandlererklärt,dasserdasKrematoriumnichtals
LuxusbetriebbezeichnenkönnedenndasVerbrennenseidochkeinLuxus(Hei¬
terkeit)Vonden70.000Schilling,diehierfürdieHerstellungderZufahrt¬
strasseverlangtwerden,weerdenho0ooSchillingausdemUeberschussdes
KrematoriumsgenommenAuchdieEinsegnungshalleenaufdenFriedhöfensind
vollkommensteuerfrei,daherauchdieFeuerhalleUnsereFriedhofsgebühren
sindumsechzigProzentniedrigeralsvordemKriege.Wirsehenauch,dass
dieZahlderEinäscherungständigzunimmt

StadträrinDr .Motzko:UnterdemZwang!ProfessorDrTandler:UnterdemZwangfortschrittlicherLogik!
DerAntragdesReferentenwirdangenommen,derAntragderStadt¬

rätinDr.Motzkoabgelehnt.St .R.Prof.TandlerbeantragtdieAusbesserungderWege

. R.Doppler(chr,soza)begrüsstdiesenAntrag,bemängelt
aberdenschlechtenZustandderEinsegnungskapelleaufdemHernalserFried

desGeneralregulierungs-undGeneralbaulinienplanesineinemTeilstückhofundbesprichtdenschlechtenZustamderWegeimDornbacherFriedhof
diebeiRegenwetterungangbarsindSt .R.Prof.Tandlererklärt,dassauchaufdemDornbacher
FriedhofsobalddiefinenziellenMittelvorhandensind,eineAusbeseerung
derWegevorgenommenwerdenwirdDerAntragdesReferentenwirdangenommenundBürgermeis
terSeitzschliesstumhalbneunUhrabendsdieSitzunge

ee e
ESFOLOTDIEREDEDESBUERGEMHSTERSAUBDEMWIENER

LANDTAG,

BürgermeisterSeitz:EswurdedieFrageaufgeworfen,obder
LandtagvonWienüberhauptkompetentistdiesesGesetzzubeschliessen.
HerrGemeinderatKunschakmeint,esliegeeineBundeskompetenzvorund
zwaraufGrundeinerkaiserlichenVerordnungausdemJahre1875( .R.

zumKrematorium.DiebeidenSeitenderStrassewerdenauchgärtnerischaus-Kunschak:AusdemJahre1850!)Gut,dasistalsodiealtePolizeiverord
nung,diesesetztaberüberhauptkeineKompetenz,sondernsiebestimmt
nureineAufteilungvonArbeiten,gewissermasseneineArbeitseinteilung
einerBehörde.WirmüssennämlichzwischenderKompetenzzurGesetzge¬
DiesogenanntePolizeiverordnungstelltnurfest ,welcheFukktionen

DieKompetenzdesLandtageszurGesetzgebungergibtsichganz
deutlichausderBundesverfassung.DieBundesverfassungstelltinihren

Artikels10bis12ausdrücklichfest,inwelchenFragenderBundundin
13.810Schillingaus.WirhabenschondamalsZweifelgeäussert,dassauchwelchendieLänderkompetentsind,HierfindenSiewiedertaxativaufgezählt.DaHedetaxativeAufzählungunterUmständenunvollständigsein

kann,musstedieBunderverfassungimArtikel15vorsehen,werinalbn
denandrenetwanochauftauchendenFragensowohlinGesetzgebungals



WennmansichaberaufdenParagraph10desVerfassungsübergangsge-¬
setzes beruft :„ Liebestehendenstaatlichen PolizeibehördenwerdenauchinderDurchführungkompetentseinsollundbesondersinjenen

Fragen ,diein dentaxetivenAufzählungennichtenthaltensind .Ichgebe
zu ,daswarbeiderBeratungderVerfassungnichtleicht .Manchemein¬
ten es wärezweckmässigeralle jeneAngelegenheiten ,die nichtdurch
dieArtikel10pis12geregeltsind ,derKompetenzdesBundeszuüber
antworten .Daswardie zentralistische Auffassung .Die andereAuffas

sung,diedannauchbeidenVerhandlungendurhhgedrungenist ,wardie,
dassdieRepublikOetsrreicheinBundesstaatsei ,dassalsodasPrimäre
die Länderseien ,die sich gewissermassennur aus freiemEntschlussnu
einemBundevereinigen .Ausdieser Auffassungherauskammanbei denBe¬

Bundesbehördenundführen ihre bisherigen GeschäftealsBundesge¬

schäftefort " ,soheisstdas ,dassdiebis zumWirksamgeitsbeginnder
weitereVerfassungbestandenenGeschäfteder Polizei bisauf

vonihr als Bundesgeschäfteweiterzuführensind ,WassindGeschäfte
derPolizei ?DassindAmesführungenaufGrundeinesGesetzes.Etwas
andereswasnichtgesetzlichbegründetist ,kanndiePolizeinicht
verfügen ,jedes neueGesetzbegründetneueGeschäfte "undkannsie
einer bestimmtenBehördeoder bestimmtenOrganenzuweisenAberimmer
wiederwirdjedesGeschäftwennich bei diesemAusdruckbleibe ,das

ratungenzuderEntscheidung,dassalleswasnichtausdrücklichnach
denFomgetenzartikelnin einedergenanntenKompetenzenfälkt ,derprie

märenGebietskörperschaftdemLandezuzufallenhabe .DieseAuffassung
ist ,wiegesagtdurchgedrungen.Artikel/derVerfassungsagtausdrücklich,
"soweiteineAgelegenheitnichtausdrücklichdurchdieBundesverfassung
derGesetzgebungoderauchderVollziehungdesBundesübertragenist
verbleibtdieimselbstständigenWirkungsbereichderBänderdHasheisst,
die Bundesverfassunggeht vonder auffassungaus primärsai alles in
denWirkungsbereichderLändergefallenunddurchdieArtikel1011
und12überweisemanbestimmteAgendenganzoderteilweisevondenLän
dernandenBund.WasindenArtikeln10bis12nichtangeführtist

verbleibt "der primären Gebietskörperschaft ,demPande .Das Worwver¬

bleibthathieralsonichtdieBedeutungdieihr GemeinderatKunschak
zuschreibt .Wirhabennunzuprüfen ,obdasKihowesenirgendwoinden
Artikeln10pis12angeführtist .Nein !DaherverbleibtesgemässArtikel
15inderLandeskompetenz.AberselbstwennicheineranderenDeutung
desWortes"verbleibt"zustimmenkönnte,wiederHerrGemeinderatKunschak
meint ,sokönnteichdurchausnichtzugebendassetwadieBundeskom¬
petenzfür Kinowesenbisher bestandenhat ,denndas Kinowesenist bisher

gesetzlichüberhauptnichtgeregeltworden,sondernmanhateinfachVer¬
ordnungenPolizeiverordnungenunddergleichenin deraltenMonarchie
selbstherrlicherlassenohneweiterjemandenzufragen,unddieBevöle-¬
kerunghat dasgedukdetDieKompetenzfragewurdeniemalsaufgeworfen
Wolitemansieprüfen ,somüsstemanaufdieKompetenzverteilungdes
StaatsgrundgesetzesvomJahre1867zurückgehen ,dessenArtikel11ähn¬
lichwieunsereheutigeVerfassungineinertaxativenAufzählungbesagt,
welcheKommetenzendemReichsratezukommenunddessenArtikel12ausführt
dass alle im Artikel 11 nicht angeführten Kompetenzenden Landtagenzue

fallen .In der taxetivenAufzählungder ReichsgesetzgebungimArtikel11
vomJahre1867ist dasKinowesennichtenthalten.( Rufe:Begreiflich!)

heisst widjede Amtshandlungdurchein Gesetzneubestimmt.
dies

HatdiePolizeialsobisjetzt Kinolizenzehverliehensohatsieman
sollte dies wenigstensannehmenaufGrundeinesGesetzesgetan .Wenn

nun das naue Gesetz das nebenbei bemerkt überhaupt keineKinolizenzen
kennt ,nunmehrdasKinowesenregelt ,sowerdennatürlich ,wennichbei
diesemAusdruckbleibenwillnurAmtsgeschäftebegründetundzuständig
Organebestimmt .DasneueGesetzbestimmtdie Konzessionspflichtdie
erlelhungderHonzessionenus,w kurz ,es begründetneue

Amtsgeschäfte ,Soist es immerwenneineMateriedurcheineneuesGe
setzgeregeltwirdDasGesetzschaffteineneuenFunktionwennaucheineähnlicheFunktionfrüherschonbestandenhat .Daheristder§lo
des Uebengangsgesetzeshier überhaurt nichtheranzuziehen

Eskannauchnichtetwagesagtwerden,dassdurchdenParagraph
lo des Uebergangsgesetzes ,Anordnungen des Verfassungsgesetzes ,Artikel 10

bis12und15ausserKraftgesetztwerden.Daswäregeradezuwidersinnig
undselbstdieJuristen ,diein derErläueterungderVerfassung- icher¬
innereandenfrüherenPolizeidirektorDehmal- dieAuffassungvertreten,

derParagraph1odie Kompetenzartikeleinschränkt ,sindnichtdass
derAnsicht,dassdie"GeschäftederPolizeiewigfortlebenmüssenauch
wenndie gesetzlicheBasiseineanderewird .

DieEröterungüberdieVerfassungsmäsäägkeitdiesesGesetzes
wirft auch eine andere interessante Frage auf Manhat zwarim Jahre1912

eineVerordnungüberdasKinowesenerlassen,sieaberinkeinemGesetz
begründet .WennalsoselbstdiesesGesetzvonirgendjemandvordemVer¬
fassungsgerichtshofangefochtenwerdensollte dannwürdeeineainfache
AnfechtungderVerfassungsmässigkeitdieserVerordnungvon1912genügen,
umseineganzeTheoriezuschlagen.

WirhabenauchgarkeinenAnlassgehabt ,mitderRee
gierungüberdasGesetzzuverhandeln,wie/auchderBundnurselten
über beabsichtigteGesetzemit demfand Wienverhandeltundsosehr
ich es begreiflichfinde ,dassdie Oppositionein solches"Einverrche

men"mitderRegierungfürguthält ,somussichdochvonunserem
SehrnaheliegendmanhättealsdasKinowesenaufkam,denArtikel11
desStaatsgrundgesetzesvomJahre1867indiesemSinneergänzenmüssen,
Hadiesnichtgeschahfiel dieSachgemässArtikel12 vonjeher

unterdieBestimmungenderLandeskompetenz.
HerrGemeinderatKunschakmeintauchmanmüssedocherwägn,

obnicht vielleicht der Gegenstandin die Kompetenzder Polizeifalle .
Dasist ausgeschlossen.DenndiePolizeials Exekutivorganistnicht

Standpunktaus sagen ,dass Whenjede Bevormundungablehnt .Wirhandeln
auf Grundder erfassung und müssenes der Regierungüberlassen ,wenn

diese
sie etwaBedenkenhat ,/in verfassungsmässigerWeisegeltendzu
machen .DasGesetzist ausvielenwirtschaftlichenkulturpolitischen
Gründennotwendigund der Landtag von Wienfaigt rur seiner verfassung

mässigenPflichtwenner essoraschalsmüglicherledigt(Lebhefter
BeifallundHändeklatschenbeidenSozialdemckraten)

berufenGesetzezuerlassen.
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